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§28
Das Amt für Information der Deutschen Demokratischen 

Republik hat
1. die Herausgabe von Literatur und die Herstellung von 

Filmen zu veranlassen, die die schöpferische Arbeit, 
die staatliche und gesellschaftliche Tätigkeit der Frauen 
in der Deutschen Demokratischen Republik, die Teil
nahme der Frauen an der Friedensbewegung und der 
Bewegung der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland in der Deutschen Demokratischen Repu
blik und in Westdeutschland widerspiegeln,

2. die Herausgabe von Literatur über die Lage der Frau 
in anderen Ländern, insbesondere in der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, und über die inter
nationale demokratische Frauenbewegung zu organi
sieren,

3. regelmäßige spezielle Rundfunksendungen für Frauen 
sicherzustellen, in denen die Bedürfnisse und Wünsche 
der Frauen besonders zu berücksichtigen sind.

§29
Sämtliche Verwaltungsorgane, Institutionen und Betriebe 

sind verpflichtet, die freiwillige Teilnahme von Frauen an 
der Arbeit der Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Kinder
wochenheime, Erholungsheime, Kinderspielplätze, Milch
küchen, Wäschereien, Flickstuben und anderer sozialer In
stitutionen mit allen Kräften zu fördern.

V.
Schlußbestimmungen

§30
Die Verletzung des Verfassungsprinzips der Gleichbe

rechtigung der Frauen, die in einer absichtlichen Ein-


